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Beachte 

1. Abs. 1 ist solange keine Verordnung des Präsidenten oder der Präsidentin des Patentamts aufgrund des 
Abs. 1 in der Fassung BGBl. I Nr. 124/2017 in Kraft tritt, in der bisher geltenden Fassung anzuwenden 
(vgl. § 40a Abs. 2). 

2. Erhöhung der festen Gebührensätze durch die Verordnung des Präsidenten des Patentamtes über die 
Valorisierung der festen Gebührensätze des Patentamtsgebührengesetzes (PAG-ValV 2014) kundgemacht 
im Österreichischen Patentblatt I. Teil Nr. 4/2014, Seite 41 und 42. 

Text 

Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung 

§ 13. (1) Die Gebühr für die Durchführung der Internationalen Recherche und aller anderen 
Aufgaben, die Internationalen Recherchenbehörden durch den PCT und seine Ausführungsordnung 
übertragen werden („Recherchengebühr“), ist durch Verordnung des Präsidenten oder der Präsidentin des 
Patentamts festzusetzen. Die Gebühr darf die vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation 
festgesetzte Gebühr für eine internationale Recherche nicht übersteigen. 

(2) Ist die internationale Anmeldung nicht einheitlich (Art. 3 Abs. 4 lit. iii PCT), so ist der 
internationale Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung zu erstellen, die sich auf 
die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung beziehen. Für jede weitere Erfindung oder Gruppe von 
Erfindungen, die so zusammenhängen, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, 
ist eine zusätzliche Recherchengebühr zu bezahlen. 

(3) Die Recherchengebühr ermäßigt sich um 75 %, wenn die internationale Anmeldung von einem 
Anmelder eingereicht wurde, der eine natürliche Person und Staatsangehöriger eines Entwicklungslandes 
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ist, sofern er dort seinen Wohnsitz hat. Bei mehreren Anmeldern müssen alle Anmelder diese 
Voraussetzung erfüllen. 

(4) Sofern sich die Recherchengebühr nicht gemäß Abs. 3 ermäßigt, wird sie, wenn der Anmelder 
beantragt, dass die Ergebnisse einer früheren Recherche des Patentamts, einer anderen Internationalen 
Recherchenbehörde oder von einem sonstigen Patentamt Berücksichtigung finden sollen, und wenn der 
internationale Recherchenbericht ganz oder teilweise auf die Ergebnisse der genannten Recherche 
gestützt werden kann, teilweise zurückerstattet. Mit Verordnung des Präsidenten des Patentamtes ist das 
Ausmaß der Rückerstattung festzulegen, wobei das Ausmaß 75 % der Recherchengebühr nicht 
überschreiten darf. In der Verordnung ist insbesondere zu bestimmen, in welchem Ausmaß eine 
Rückerstattung erfolgt, wobei darauf Bedacht zu nehmen ist, inwieweit die Ergebnisse der früheren 
Recherche bei der Erstellung des Internationalen Recherchenberichts verwertet werden können. 

(5) Die Gebühr für die Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung und aller anderen 
Aufgaben, die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörden durch den PCT und 
seine Ausführungsordnung übertragen werden („Gebühr für die vorläufige Prüfung“), beträgt 1675 Euro. 
Die Gebühr wird gleichzeitig mit der zugunsten des Internationalen Büros der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum zu zahlenden Bearbeitungsgebühr fällig. 

(6) Die Gebühr für die vorläufige Prüfung ermäßigt sich um 75 %, wenn die internationale 
Anmeldung von einem Anmelder eingereicht wurde, der eine natürliche Person und Staatsangehöriger 
eines Entwicklungslandes ist, sofern er dort seinen Wohnsitz hat. Bei mehreren Anmeldern müssen alle 
Anmelder diese Voraussetzung erfüllen. 

(7) Stellt das Patentamt fest, dass die internationale Anmeldung nicht einheitlich ist und fordert es 
den Anmelder zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren auf, so sind die 
Höhe der zusätzlichen Gebühren und die Gründe hiefür anzugeben. Schränkt der Anmelder seine 
Ansprüche auf eine einheitliche Erfindung oder Gruppe von Erfindungen ein, so ist für jede weitere 
Erfindung oder Gruppe von Erfindungen, die so zusammenhängen, dass sie eine einzige allgemeine 
erfinderische Idee verwirklichen, eine zusätzliche Gebühr zu zahlen. 

(8) Über den Widerspruch eines Anmelders gegen eine vom Patentamt nach Art. 17 Abs. 3 lit. a PCT 
oder nach Art. 34 Abs. 3 lit. a PCT festgesetzte zusätzliche Gebühr entscheidet die Technische Abteilung 
durch drei Mitglieder, unter denen sich zwei fachtechnische Mitglieder befinden müssen. Dem Senat hat 
der Vorstand der Abteilung anzugehören, der den Vorsitz führt. Die Entscheidung des Senates kann durch 
ein Rechtsmittel nicht angefochten werden. Die Gebühr für die Prüfung des Widerspruchs beträgt 
220 Euro. 

(9) Die Gebühr für eine ergänzende Recherche, die das Patentamt als Internationale 
Recherchenbehörde erstellt, ist durch Verordnung des Präsidenten des Patentamtes festzulegen. Hierbei 
ist insbesondere auf Art und Umfang der Recherche Bedacht zu nehmen; die Gebühr darf einen 
Höchstbetrag gemäß Abs. 1 nicht übersteigen. 
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